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1. Was ist eine Erstberatung? 

• Einmalige erste rechtliche   
Einschätzung des konkreten Falls


• Dient der Orientierung, ohne um-    
fassende rechtliche Prüfung und  

Gestaltung des Falls


• Zeigt Handlungsmöglichkeiten auf

•  In der Regel ohne vertiefte Prüfung  

von Unterlagen  

• Keine Erstellung von Dokumenten


2. Wann ist es keine Erstberatung  mehr? 

• Erstellung eines Testaments oder 
Vertrags für einen konkreten Fall


• Umfangreiche Prüfung von Unter-  
lagen


• Rechtliche Strategieentwicklung 

• Vertretung gegenüber Dritten


3. Was kostet sie? 
• Gesetzlich geregelt in § 34 RVG*)

• Für Verbraucher max. 190 Euro     

netto, wenn keine Vergütung 
vereinbart wurde


• Der sog. Gegenstandswert (beim    
Testament z.B. der Nachlasswert)   
spielt für die Erstberatung keine  
Rolle


*) Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

Merke: Erstberatung heißt: kurze rechtliche Orientierung – keine vertiefte Prüfung und keine Gestaltung

Was ist eine Erstberatung? Wann geht es darüber hinaus? Mit welchen Kosten musst Du als Verbraucher für die Erstberatung rechnen?


